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Beachte 

Tritt hinsichtlich der 10. Schulstufen von zumindest dreijährigen mittleren und höheren Schulen mit 1. 
September 2017 und hinsichtlich der weiteren Schulstufen dieser Schularten jeweils mit 1. September der 
Folgejahre schulstufenweise aufsteigend in Kraft (vgl. § 82 Abs. 5s Z 6). 

Text 

Individuelle Lernbegleitung 

§ 19a. (1) Ab der 10. Schulstufe von zumindest dreijährigen mittleren und höheren Schulen können 
Schüler, hinsichtlich derer im Rahmen des Frühwarnsystems (§ 19 Abs. 3a) oder zu einem späteren 
Zeitpunkt eine individuelle Lernbegleitung von einem unterrichtenden Lehrer und vom Schüler als zur 
Verbesserung der gesamten Lernsituation zweckmäßig erachtet wird, insbesondere während der 
Umsetzung vereinbarter Fördermaßnahmen in ihrem Lernprozess begleitet werden. 

(2) Die Entscheidung über die individuelle Lernbegleitung (Einrichtung, Dauer, vorzeitige 
Beendigung) hat der Schulleiter, an Schulen mit Abteilungsgliederung der Abteilungsvorstand, nach 
Beratung mit dem Klassen- oder Jahrgangsvorstand zu treffen. Die vorzeitige Beendigung der 
individuellen Lernbegleitung kann vom Lernbegleiter oder vom Schüler wegen bereits erreichten Zieles 
oder zu erwartender Erfolglosigkeit der individuellen Lernbegleitung verlangt werden. 

(3) Im Rahmen der individuellen Lernbegleitung sind methodisch-didaktische Anleitungen und 
Beratungen zu geben sowie Unterstützung zur Bewältigung der Lehrplananforderungen bereitzustellen. 
Bei der Planung von Lernsequenzen und der Sicherstellung einer geeigneten individuellen 
Lernorganisation ist im Besonderen auch auf die Festlegung von lernökonomisch sinnvoll abgestimmten 
Prüfungsterminen (insbesondere von Semesterprüfungen) zu achten. Der Lernprozess des Schülers ist 
laufend zu beobachten und durch didaktische Hinweise zu unterstützen. In periodischen Abständen sind 
Beratungsgespräche in der erforderlichen Zahl, allenfalls unter Hinzuziehung anderer Lehrer, der 
Erziehungsberechtigten oder sonstiger Personen zu führen und Lernüberprüfungen durchzuführen. 


